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Ansonsten weist die Straße ‘Am Mittelfeld‘ nach Verlauf, Ausstattung und Profilierung keine 
Besonderheiten auf, die dauerhaft (und) ohne zeitliche Beschränkung eine Geschwindigkeits-
reduzierung auf 30 km/h nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung rechtfertigen 
könnten. Auch sind keine gegenüber dem Durchschnitt ähnlicher Strecken signifikant erhöhte 
Unfallraten zu verzeichnen, die eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h begründen 
würden. 

Auf aktuelle Nachfrage teilte das Polizeipräsidium München mit, dass auch aus dessen
Sicht keine Erkenntnisse vorliegen, die eine Reduzierung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit auf 30 km/h aus Verkehrssicherheitsgründen notwendig erscheinen lassen.
In den vergangenen drei Jahren ereigneten sich keine Unfälle durch Überschreiten der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die Straße ‘Am Mitterfeld‘ befindet sich zudem im 
Geschwindigkeitsmessprogramm des Polizeipräsidiums München. Die im Jahr 2021 
durchgeführten fünf Messungen ergaben eine Beanstandungsquote von nur 0,54 Prozent. 

Im Zusammenhang mit diesem Antrag wurde auch das Thema ‘Verkehrslärmbelastung‘
angeprüft. Ein diesbezüglich abschließendes Ergebnis liegt aktuell noch nicht vor.
Sollte Veranlassung für das Treffen von lärmschützenden verkehrlichen Maßnahmen 
bestehen, wird das Mobilitätsreferat im Nachgang dieses Schreibens mit dem 
Bezirksausschuss in Kontakt treten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für die Straße 'Am Mitterfeld' die gesetzlichen 
Voraussetzungen für eine Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
zumindest derzeit nicht vorliegen.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. 
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